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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
danke für Ihr Schreiben, in dem Sie sich für eine Erweiterung des Arbeitsmarktzu-
gangs von AsylwerberInnen aussprechen. Wir haben Ihre Vorschläge im Auftrag des 
Herrn Bundesministers geprüft und dürfen dazu Folgendes mitteilen: 
 
AsylwerberInnen sind – obwohl nur eine quantitativ sehr kleine Gruppe in der gesam-
ten Migrationspopulation – ein ständiges und sehr kontroversielles Thema in der öf-
fentlichen politischen Diskussion. Bei der Forderung, ihnen einen besseren Arbeits-
marktzugang zu eröffnen, werden aber folgende Fakten oft nicht ausreichend be-
rücksichtigt: 
 
AsylwerberInnen in einem laufenden Verfahren haben ein nur vorläufiges Aufent-
haltsrecht, das mit der rechtskräftigen Ablehnung des Asylantrages jederzeit enden 
kann. Für den Arbeitsmarkt sind sie daher nur befristet verfügbar. Die Dauer der 
Asylverfahren hat sich seit der Schaffung des Asylgerichtshofs deutlich verkürzt. 
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AsylwerberInnen erhalten daher inzwischen relativ rasch Klarheit, ob sie im Land 
bleiben dürfen oder nicht. Mit der Anerkennung oder mit der Gewährung eines subsi-
diären Schutzes haben sie ohnedies freien Zugang zum Arbeitsmarkt.  
 
Der weitaus überwiegende Teil aller AsylwerberInnen erhält jedoch kein Asyl und 
damit auch kein weiteres Aufenthaltsrecht. Laut Statistik des Innenministeriums sind 
derzeit an die 20.000 Asylverfahren anhängig, die Anerkennungsquote liegt lediglich 
bei 20%. Entgegen oftmaliger Behauptung sind AsylwerberInnen auch nicht signifi-
kant höher qualifiziert als andere Ausländergruppen. 
 
In der Vergangenheit hat sich oft sehr deutlich gezeigt, dass es integrationspolitisch 
besonders problematisch ist, zum Arbeitsmarkt zugelassene AsylwerberInnen nach 
Ablehnung des Asylantrages und endgültigem Verlust des Aufenthaltsrechts aus ei-
nem laufenden Arbeitsverhältnis zu reißen und zum Verlassen des Landes zu bewe-
gen. 
 
Wir meinen daher, dass bloße Maßnahmen für eine Erweiterung des Arbeitsmarkt-
zugangs ohne ergänzende aufenthaltsrechtliche Perspektiven zu kurz greifen und 
letztlich für alle Betroffenen unbefriedigend sind. Vielmehr wäre es auch notwendig 
und sinnvoll, in den Arbeitsmarkt gut integrierten AsylwerberInnen eine realistische 
Chance auf ein Bleiberecht zu eröffnen. Bei der Zulassung jugendlicher Asylwerbe-
rInnen müsste zudem eine weitere Aufenthalts- und Beschäftigungsmöglichkeit für 
die Familienangehörigen mitbedacht werden. 
 
Unseren Informationen nach steht das Bundesministerium für Inneres einer Erweite-
rung des Arbeitsmarktzugangs und des humanitären Aufenthaltsrechts für Asylwer-
berInnen bis dato eher reserviert gegenüber. Das BMASK wird aber erneut versu-
chen, mit dem BMI diesbezüglich Gespräche zu führen. 
 
Darüber hinaus werden wir im Zuge der geplanten Verordnung für die Zulassung von 
Fachkräften in Mangelberufen prüfen lassen, inwieweit zumindest für jene Asylwer-
berInnen, die tatsächlich Qualifikationen in einem Mangelberuf nachweisen oder die 
Kriterien für eine Schlüsselkraft erfüllen, (anstelle einer Rot-Weiß-Rot-Karte) Be-
schäftigungsbewilligungen erteilt werden könnten. Wir werden hier auch die Sozial-
partner im zuständigen Ausländerausschuss einbinden.  
 
Wir danken Ihnen für Ihr Engagement in dieser wichtigen Angelegenheit und hoffen, 
Ihnen mit diesen Informationen weitergeholfen zu haben. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
Für den Bundesminister: 

Mag.iur. Reinhard Seitz 
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